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Kommunikation

Mitarbeiter-Magazine in der Hotellerie?
FRAGE: Ich habe einen Hotelbetrieb übernommen und mache mir nun Gedanken zur in-
ternen Kommunikation. In diversen Unternehmen bin ich Mitarbeitermagazinen begegnet. 
Machen solche Zeitschriften auch in der Hotellerie Sinn? H. Z., Hotelier

ANTWORT: Das Gastgewerbe ist ein personalin-
tensives Business, das vor und hinter den Kulis-
sen auf gut informierte und motivierte Mitarbei-
tende angewiesen ist. Dass Sie sich mit der inter-
nen Kommunikation befassen, hat deshalb seine 
Richtigkeit und wird sich auf Gästezufrieden-
heit und Mitarbeiterfluktuation positiv auswir-
ken. Denn die interne Kommunikation regelt die 
Informationsflüsse, schafft Vertrauen und sorgt 
dafür, dass Mitarbeitende mit den unterschied-
lichsten persönlichen und fachlichen Hinter-
gründen am gleichen Strick ziehen. Ob Sie in der 
internen Kommunikation nun auf eine Mitarbei-
terzeitung oder auf andere Kommunikationska-
näle wie z. B. persönliche Gespräche, E-Mails oder 
schwarzes Brett setzen, hängt von Ihren Ziel-
setzungen und den personellen und finanziel-
len Ressourcen ab. Aber auch von der Betriebs-
grösse: Eine Mitarbeiterzeitschrift ist in der Regel 
erst bei mehr als 50 Mitarbeitenden sinnvoll. Und: 
Je weniger Mitarbeitende Zugriff auf E-Mails oder 
Intranet haben, desto wichtiger sind persönlich 
vermittelte oder gedruckte Informationen. Eine 
Mitarbeiterzeitung fördert auch das Verständ-
nis für das Unternehmen und für die Teamkol-

legen und stärkt damit die Teamstruktur. Das ist 
gerade in komplexen Betrieben mit vielen fremd-
sprachigen Mitarbeitenden sowie Saison- und 
Teilzeitangestellten von Bedeutung. Ist der Ent-
scheid für eine Mitarbeiterzeitung gefallen, defi-
nieren Sie ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimm-
tes Publikationskonzept. Soll die Zeitung monat-
lich auf Hochglanzpapier in mehreren Sprachen 
erscheinen? Oder von den Mitarbeitenden selbst 
verfasst und produziert werden? Und wie wäre 
es mit einer elektronischen Fassung? So oder so: 
Interne Publikationen sind Imageträger, die auch 
nach aussen wirken. So werden Mitarbeiterzei-
tungen nicht nur von Angestellten, Pensionierten 
und Angehörigen gelesen, sondern – im Idealfall 
– auch von potenziellen Mitarbeitenden, Medien-
schaffenden oder Stammgästen.� H
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Finanzen

MWST-Satzänderung: Was muss ich beachten?
FRAGE: Die MWST-Satzänderung tritt per 1. Januar 2011 in Kraft. Wie sind die Voraus-
zahlungen für eine im Februar 2011 durchzuführende Veranstaltung wie ein Symposium, 
die noch in diesem Jahr im Voraus bezahlt wird, zu leisten? Und: Wie präsentiert sich die 
Situation, wenn ich Gutscheine für eine Hotelübernachtung oder ein Wellness-Wochenende 
jemandem zu Weihnachten schenke? F. K., Hotelière, Bern

ANTWORT: Das Volk und die Stände haben 
mit der Abstimmung vom 27. September 2009 
beschlossen, dass die MWST-Sätze per 1. Januar 
2011 wie folgt angehoben werden: Normalsatz 
von 7.6 % auf 8.0 %, reduzierter Satz von 2.4 % 
auf 2.5 % und Sondersatz für Beherbergung und 
Frühstück von 3.6 % auf 3.8 %.
Zu Ihrer Frage der Vorauszahlungen: Die Mehr-
wertsteuer wird bei Vorauszahlungen von Gäs-
ten in der Abrechnungsperiode versteuert, in der 
diese vereinnahmt wird. Die Vorauszahlung für 
das im Februar 2011 stattfindende Symposium, 
welche im Dezember 2010 geleistet wird, ist im 4. 
Quartal 2010 abzurechnen. Dabei ist für die Vor-
auszahlung im Dezember 2010 jedoch der Steuer-
satz der Leistungserbringung im Februar 2011 
massgebend, d. h. die Leistung ist im Dezember 
2010 zum neuen Steuersatz von 8.0 % und nicht 
zum alten Steuersatz von 7.6 % abzurechnen. 
Es empfiehlt sich somit, bei allen Rechnungen 
den Zeitpunkt der Leistungserbringung trans-
parent auszuweisen. Der Zeitpunkt der Rech-
nungsstellung und das Datum der Zahlung sind 
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dabei nicht massgebend. Bei Vorauszahlungen für 
periodische Leistungen wie Unterhalts- und Ser-
vice-Abonnemente, sind die Leistungen pro Rata 
temoris aufzuteilen. Die entsprechenden Rech-
nungen weisen also zwei Steuersätze auf. Die 
Leistung, welche noch auf das Jahr 2010 entfällt, 
wird mit 7.6 % und der Anteil, welcher ab dem 1. 
Januar geleistet wird mit 8.0 % verrechnet.  
Zur Frage der Gutscheine: Entgelte aus dem Ver-
kauf von Gutscheinen sind unabhängig von der 
Abrechnungsart, im Zeitpunkt der Einlösung und 
nicht im Zeit des Erwerbs zum entsprechenden 
Satz zu versteuern. Ein Weihnachtsgeschenkgut-
schein für ein Wellness-Wochenende mit Hotel-
übernachtung ist beispielsweise bei der Einlösung 
am 25./26. Dezember 2010 zu 7.6 % bzw. 3.6 % zu 
versteuern und bei der Einlösung am 1./2. Januar 
2011 zu 8.0 % bzw. 3.8 % abzurechnen.� H

ratgeber leser fragen


